
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Beschlussvorlagen zu Varianten- und Baubeschlüssen 
sowie Beschlussvorlagen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren die Natura-2000-Gebiete, 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, Geschützte 
Landschaftsbestandteile oder geschützte Biotope betreffen/tangieren, auch zur Vorberatung im 
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vorzusehen.  
 
 
 


